Abschlussarbeiten im Bereich
Medienpädagogik
Regularien


I. Voraussetzung ist der Nachweis über ein dreimonatiges Praktikum in einer medienpädagogischen Einrichtung, die sich der Forschung und/oder Praxis und/oder Produktion widmet.
(vgl. "Informationen für die Durchführung von Praktika für Studierende des Teilgebietes Medienpädagogik")

II. Das Thema der Arbeit kann nach Absprache mit den Betreuern Schorb oder Warkus aus einer Vorschlagsliste entnommen werden. Die aktuelle Fassung dieser Liste liegt im Sekretariat des ZMK aus bzw. hier vor.
III. Über Annahme und Ablehnung des Themas entscheidet der Betreuer nach Prüfung einer Exposition, die der/die Kandidat/in schriftlich vorlegt. Die Exposition muss mindestens Überlegungen zur Problemdarstellung, mögliche Forschungsfragen und einen kurzen Abriss zur Untersuchungsmethodik enthalten. 
IV. Die Akzeptanz der Exposition ist die Voraussetzung für die Anmeldung der Arbeit beim Prüfungsamt.
V. Der/die Kandidat/in, die in den Studiengängen Magister und Diplom abschließen, sind verpflichtet, regelmäßig an den Kolloquien teilzunehmen, die von den Betreuern angeboten werden. Für die Erstellung einer Dissertation ist der Modus der Teilnahme am Kolloquium mit dem Betreuer zu vereinbaren.
VI. Spätestens sechs Wochen nach Anmeldung der Arbeit stellen der/die Kandidat/in anhand einer schriftlichen Konzeption (Problemdarstellung, Ziel, Fragestellung, Hypothesen, Methoden) und der Gliederung den geplanten Aufbau und Inhalt ihrer Arbeit im Kolloquium zur Diskussion.
VII. Spätestens vier Wochen vor Abgabe der Arbeit stellen der/die Kandidat/in das vorläufige Ergebnis im Kolloquium, mit ´hand-out´ für die Teilnehmer, vor.
VIII. Der/die Zweitgutachter/in ist nach Absprache mit dem Betreuer von dem/der Kandidat/in zu benachrichtigen und über den Stand der Arbeit zu informieren.
Hinweis: Es ist ratsam, sich bereits im 7. Semester mit dem Arbeitsthema zu beschäftigen, wenn die Absicht besteht, die Arbeit Ende des 9. Semesters vorzulegen.
Stand: Mai 2003


